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Brände und Feuerwehr in Burgdorf

Peter Wegmüller

Stellen Sie sich vor, Ihr Haus stünde in Flammen und es gäbe keine
Telefon-Nummer 118, keine Feuerwehr und keine einsatzwilligen Feuerwehrleute!

Früher betrachtete man eine Feuersbrunst zwar als gottgegeben oder als

Strafe für Fehlverhalten, und doch waren unsere Vorfahren schon früh
organisiert und jeder Bewohner eines Ortes bei einem Brandfall zur Hilfeleistung

verpflichtet. Die Feuereimer reichte man von Hand zu Hand, vom Brunnen

bis zum Brandplatz, die Männer nach vorn, die Frauen wieder zurück.

Wie es zu einem Feuer kommt

Zwischen den Freudenfeuern am 1. August oder dem Abbrennen einer

riesigen Holzskulptur des Plastikers Bernhard Luginbühl auf der Schützematt
und einer böswilligen Brandstiftung besteht eine grosse Bandbreite. Seit

jeher hatte der Mensch mit dem Feuer zu kämpfen. Gegen die Feuer der

Naturgewalten wie Blitzschlag oder Selbstentzündung, aber in erster Linie

gegen Feuer, welche durch ihn selbst verursacht wurden. Im Krieg wurden
den Feinden Hab und Gut, die Behausung, Stadt und Burg niedergebrannt.
Heute spricht man von vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung und es

gibt kaum ein anderes Delikt, bei dem so viele Motive in Frage kommen.
Da gibt es Versicherungsbetrüger, Vertuschungs-Brandstifter, Brandstifter

aus ideologischen, politischen oder terroristischen Gründen, Brandstifter

aus Rache, Hass und Eifersucht. Aber es gibt auch rational unverständliche

Gründe wie Pyromanie, geistige Verwirrung, Vandalismus und Selbstvernichtung.
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Wie es früher war

Zuerst vier Zitate aus der gewaltigen Beschreibung einer Feuersbrunst in

«Geld und Geist» von Jeremias Gottheit.

«Wenn die Feuerglocke erschallt, da zuckt Schreck durch die Seelen, Weiber

werden blass, Kinder weinen, Männer horchen hastig auf, und stärker

klopfen ihre Herzen

In gemessenem Trabe steuerten die Feuerläufer und mit ihnen mancher,

der nicht daheim bleiben kann, wenn Not irgendwo ist, dem Brande zu. Je

weiter sie trabten, desto gewaltiger stieg vor ihnen die Rauchsäule auf und

verschwamm unterm Himmel in eine grosse, schwarze Wolke, ein zweites

Gewölbe, aus Rauch und Russ gebildet...
Da lag offen, schwarz und schaurig der glühende Ort vor ihnen, wo das

entfesselte Element in wilder Schlacht rang mit Menschenkraft, wo weither

die Winde dem Feuer zu Hilfe flogen, dem Menschen aber der

Mensch...
Der Brand war gedämmt worden, das Element der menschlichen

Anstrengung unterlegen, es war nun billig, dem zu danken, von dem alle

Kraft kommt, und der jegliche Anstrengung segnen muss, wenn sie ein

Gedeihen haben soll.»

Unzählige solcher Schrecknisse haben die Bewohner unserer Stadt schon

erlebt. Kleinbrände, die in kurzer Zeit gemeistert wurden, aber auch alle

paar Jahre einen Grossbrand, der viele Stadtbewohner direkt betraf und

alle andern in irgendeiner Weise ins Schicksal mit einbezog.
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Da waren zuerst die Feuerwehrleute, welche durch ihre Schnelligkeit, ihr

Können und ihren persönlichen Einsatz entscheidend zur Begrenzung des

Schadens beitrugen. Sodann die Nachbarn, welche bei der Rettung
mithalfen und nach dem Brand die Geschädigten mit Gaben und Geldspenden

unterstützten. Für die Behörden waren es «die Stunden der Wahrheit»,
in denen sich zeigte, wie gut die Vorsorge organisiert war. Zuletzt die scheinbar

Unbeteiligten, die Gaffer und Neider, die lediglich aus Neugier oder

Missgunst zur Stelle waren.

Nach einem Brand war es üblich, durch Spenden von Geld und Naturalien,
sowie durch Hilfeleistung den Geschädigten beizustehen. Man bat die

Obrigkeit um die Erlaubnis, eine Sammlung zu veranstalten, welche man
Liebeswerk oder Brandsteuer nannte. So wurden zum Beispiel beim
Kirchbühlbrand von 1594 Naturalien wie Dinkel, Korn, Roggen, Hafer, Erbsen

und Flösserholz sowie 1053 Pfund Bargeld gespendet. Die Obrigkeiten von
Bern, Burgdorf, 18 weiterer Städte, darunter Mülhausen und Strassburg,
verschiedene Ämter, Kirchhören, Gerichte und Dorfschaften leisteten einen

Beitrag.

Brände in der Stadt bis 1865

Die ersten Aufzeichnungen über Feuersbrünste sind uns ab dem 14.

Jahrhundert bekannt. Wir erwähnen die wichtigsten:
1365 brannte «der Spithal sambt der kappellen» ab. Die Österreicher schickten

1388 einen «Mordbrenner», den Aargauer Werni Schneider, welcher
das ganze Unterstadtviertel in Schutt und Asche legte. Es waren damals

noch wenige Häuser in Stein gebaut und es gab viele hölzerne Scheunen

und Ställe, welche mit Schindeln oder Stroh gedeckt waren. 1522 wurden
die untere Badstube und 1594 am Kirchbühl acht Firste ein Raub der Flammen.

Schon damals versuchte man, die Brandursache oder den Brandstifter
herauszufinden. Die Behörden organisierten eine sogenannte Brandsteuer,
verschärften die Brandschutzvorschriften und befahlen dem «Feuerbeschauer»,

diese fleissig zu kontrollieren.
1638 schlug der Wetterstrahl in die Spitalscheuer auf der unteren Allmend;
diese verbrannte zusammen mit vier weiteren Scheunen, «samt dem vielen

neu eingesammelten Korn, Roggen, Heu und etwas Emd, dessgleichen
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alles vorräthige Stroh, nebst Pferdgeschirr, Wägen, Bännen u. dergleichen».
Im Dezember 1676 brannte, wahrscheinlich vom nächtlichen Heizen, die

Passantenstube im unteren Spital; das Feuer verbreitete sich mit unglaublicher

Schnelle, erreichte die oberen Zimmer und ein kleines Mädchen starb
in den Flammen.

1678 verbrannte das kaum 60-jährige Wohnhaus bei der unteren Sagi.

Am 13. April 1706 war in der Schmiedengasse eine grosse Feuersbrunst.

Das Feuer brach im verwahrlosten « Haus des Glasmalers» aus und die ganze
Gasse war nach dem Brand nur noch ein Steinhaufen. Es wurden 45 Häuser

zerstört, alle Stadtfahnen verbrannten und im Hotel Bären sprang ein

junger Mann aus dem Fenster zu Tode! Der Rat zu Bern schickte zwei
Werkmeister nach Burgdorf, welche den Burgdorfern einen Wiederaufbau-Plan

samt Bauvorschriften zur Ausführung übergaben. Die südliche Häuserzeile

wurde durch eine «Feuerschneise», heute Schulgasse, unterbrochen und
der Schmiedengassbrunnen wurde neu dorthin verlegt.
1707 brannte die hölzerne Wynigenbrücke teilweise ab und 1708
verbrannten drei Häuser neben der oberen Badstube am Milchgässli.
Der grosse Unglückstag für die Unterstadt von Burgdorf war der 14. August
1715. Es war ein heisser Sommertag und es herrschte Trockenheit; nachts,

kurz vor Mitternacht, brach in der Hafnerei des Heinrich Gammeter am

Röhrlisgässli Feuer aus. In kürzester Zeit stand ein Grossteil der Unterstadt
in Flammen. 52 Wohnhäuser, 3 Stadttürme samt Wehrmauer, die untere
Mühle sowie 19 Scheunen wurden ein Raub der Flammen. Der Burgdorfer
Rat erbat sich von Bern die Ausschreibung einer Brandsteuer. In allen
Kirchen des Kantons wurden spezielle Predigten gehalten und die Gemeinden

zu Spenden ermuntert. So kamen rund 60000 Pfund sowie eine

beträchtliche Menge an Naturalien zusammen. Es wurde ein städtebauliches

Konzept mit neuen Bauvorschriften erarbeitet. Der Aufbau der Häuser

musste in Massivbau erfolgen und die Scheunen wurden auf die
Hinterseite verlegt. Die Spenden setzte man zum grössten Teil für den
Wiederaufbau der Häuser ein.

Immer wieder war der Blitz oder «Wetterstrahl» die Brandursache. Am
1. Juli 1793, nachts 11 Uhr, schlug der Blitzstrahl in den Kirchturm, während
sich eben eine Menge Personen auf dem Kirchhof versammelt hatten, um
eine Feuersbrunst im Heuberg ob Ersigen zu beobachten. Die vom Turm

herabfallenden Ziegel verletzten viele Personen. Burgermeister Samuel

Schnell, als Brandmeister zugegen, wurde trotz starkem Regenschirm von
fallenden Steinen zu Boden geschlagen und schwer verwundet.
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Nachdem seit 1560 um die 15 Blitze den Kirchturm getroffen hatten, wurde

er im August 1795 endlich «mit Franklin's, des grossen Amerikaners,
wohltätiger Erfindung», einem Blitzableiter, versehen. Er bestand aus drei

Magnetspitzen und einem eisernen Drahte am Turm herab, welcher 215

Pfund wog und von David König aus Bern gefertigt wurde.
1834 war der grosse Brand von Huttwil. Der dortige Pfarrer Gottlieb Rudolf

Stähli, ein gebürtiger Burgdorfer, erwähnt im Dankesschreiben an die Regierung

in Bern, wie unbegreiflich schnell die Spritzenmannschaft von Burgdorf

über den «Leuen» in Huttwil eingetroffen sei.

Der grosse Stadtbrand von Burgdorf - 21.122. Juli 1865

So berichtete die damalige Tagespresse:

Nach einem glühend heissen Tage hatte sich die Bevölkerung von Burgdorf
zur Ruhe gelegt; kaum hatte sie den ersten Schlummer gefunden, als 123A

Uhr der ängstliche Feuerruf durch die Strassen ertönte.

Burgdorf am 21.122. Juli 1865, Aquarell von Theodor Schnell (Rittersaalverein)
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In einer Scheune an der Ringmauer der Oberstadt war Feuer ausgebrochen.

Es ergriff innert weniger Minuten die sieben weiteren angebauten
Magazine und Scheunen. Einer solchen Glut konnten die gegenüberstehenden

Häuser der Schmiedengasse nicht widerstehen. Noch ehe

geordnete Hülfe eingreifen konnte, standen auch hier zwölf Häuser in Flammen.

Der Talwind steigerte sich durch die fürchterliche Hitze zum eigentlichen

Sturm und trieb die Flammen unaufhaltsam weiter. Als ca. 3 Uhr

morgens die Not am grössten war, als Kirche, Pfarrhaus und die

umliegenden Gebäude, sowie das untere Kirchbühl, die Hohengasse und die
östliche Schmiedengasse unrettbar verloren schienen, da rasselten, per Extrazug

angelangt, fünf Spritzen mit stattlicher Mannschaft von Bern heran.

Mit vereinten Kräften wurde den Flammen der Kampf angesagt und so

konnte das Schlimmste, der Untergang der ganzen Oberstadt, verhindert
werden.
Die ungeheure Ausbreitung des Brandes musste zum grössten Teil dem

Mangel an Wasser zugeschrieben werden. Nachdem die Tröge der nur vier

Brunnen erschöpft waren, fehlte es an vielen Orten gänzlich an Wasser, bis

mit Hilfe der auswärtigen Spritzen die langen Wasserleitungen aus dem

Waschhausbach und dem Stadtbach erstellt werden konnten. Nebst dem

Brandkorps der Stadt Bern waren alle Feuerwehren des Amtsbezirks, sowie

15 weitere Korps zu Hilfe geeilt, vor allem aus den benachbarten Städten.

Noch Tage nach dem Brand bestand die Gefahr eines erneuten Brandausbruchs.

Ein Wachtdienst, welcher mit 30 Soldaten aus der Kaserne Bern

ergänzt wurde, sorgte für die nötige Sicherheit. Es gab einige Verletzte;

zum Glück waren keine Toten zu beklagen.
Die Brandversicherung schätzte für die 72 zerstörten Gebäude eine
Schadenssumme von Fr. 530150.-; wobei der effektive Gebäudewert
schätzungsweise doppelt so hoch war. Zu alledem kam der Schaden an Mobiliar,

Waren und persönlichen Effekten, welcher kaum abschätzbar war. In

den folgenden Wochen wurden die Aufräumarbeiten an die Hand genommen.

Viele Häuser waren nur noch Ruinen und mussten ganz abgebrochen
werden.
Kurz nach der Katastrophe setzte das Liebeswerk ein. Von den Nachbarn,
welche vom Unglück verschont geblieben waren, aus der näheren und
weiteren Umgebung, ja aus der ganzen Schweiz und aus dem Ausland trafen
Natural- und Geldspenden ein. Ein sofort gebildetes «Hülfs-Comite»

organisierte den Empfang und die Verteilung der Spenden an die Geschädigten.

Allein aus Burgdorf kamen Fr. 55 000-, aus der Schweiz ca.
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Fr. 200000 - und aus dem Ausland nochmals Fr. 10000-an Barspenden

zusammen.
Die Lehren, welche die Behörden aus dieser Katastrophe zogen, waren
vielfältig. So wurden die Ausbildung und die Ausrüstung des Brandkorps
verbessert, 1867 eine neue Feuerlöschordnung in Kraft gesetzt, in der
Hofstatt ein neues Feuerwehrmagazin erstellt und die Feuerschau verschärft.

Der Ausbau der Wasserversorgung wurde nun nach jahrelangem Zögern
energisch vorangetrieben.
Der Wiederaufbau der Oberstadt wurde sofort durch den Gemeinderat an

die Hand genommen. Anhand der vielen erkannten Baumängel wurde ein

Wiederaufbauplan mit besonderem Baureglement erstellt und der

Regierungsrat bewilligte der Stadt für das Brandgebiet ein Expropriationsrecht.
In der Plankonkurrenz erreichte Architekt Robert Roller aus Burgdorf den

1. Rang mit einem Projekt unter dem Motto. «O kommt! 0 seht, das alte

Pompeji...» Für den Wiederaufbau wurde neu ein Stadtbaumeister angestellt,

welcher mit der Überwachung der umfangreichen Bauarbeiten

wesentlich zur Schliessung der schmerzhaften Wunde in der Stadt beitrug.

Grossbrände in der Burgdorfer Altstadt



Feuerordnungen im 17. und 18. Jahrhundert

Schon im 17. Jahrhundert gab es in der Stadt Burgdorf Feuerordnungen,
welche alle 10 bis 20 Jahre erneuert und ergänzt wurden. Sie wurden durch
Vorlesen vor versammelter Gemeinde, meist durch den Pfarrer in der
Kirche, den Stadtbewohnern zur Kenntnis gebracht.
Als Beispiel zeigen wir die Feuerordnung der Stadt vom 26. August 1783;
damals hatte die Stadt 1225 Einwohner.
Eine Feuerkommission war für die Umsetzung dieser Ordnung und die

Sicherheit der Stadt verantwortlich. Die Stadt war in zwei Hauptquartiere
eingeteilt, die Oberstadt und die Unterstadt mit je einem Brandmeister und

einem Stellvertreter, d. h. je einem «Oberbrandmeister» und einem
«Unterbrandmeister». Jede der acht Feuerspritzen hatte einen «Director» oder

«Sprützenmeister». Zu jeder Spritze gehörte eine Mannschaft; zudem gabs

eine Mannschaft für die Feuerleitern und Einreisshaken. Sechs neue
Leitern mit und drei alte Leitern ohne Stützstangen standen zur Verfügung.
Die Handwerker, Zimmerleute, Steinhauer und Dachdecker, hatten mit
ihren Äxten, Sägen, Hämmern und Seilen auf der Brandstätte zu erscheinen,

die Schlossermeister mit Schlüsseln usw. Die Mannschaften mussten

ihre Spritzen zur Brandstelle «ferggen», und der Spritzenmeister war für
den bestmöglichen Einsatz verantwortlich. Diejenige Spritze, die zuerst

wohlgerüstet am Brandort war und Wasser «speyte», erhielt sechs Kronen

und zehn Batzen (entspricht ca. Fr. 180 - um 1950), die zweite Spritze vier

Kronen und von der Dritten an wurde noch je eine Krone 15 Batzen

ausbezahlt; die Tragspritzen erhielten nur die halbe Entschädigung.
Die Alarmierung im Brandfalle geschah bei Tage durch den ersten
Entdecker, indem er durch «<Feuer> ruffen in den Gassen jederman zur Hilfe

anmahnte». So zum Beispiel beim Brand der Wynigenbrücke 1707: «Aus

der Stadt ersähe das Feuer als erster Hr. Vikar Gruner, der eben auf dem
Kirchhof spazirte, in aller Eile zwei Feuereimer ergriff, und, so die Stadt

hinabspringend, die Leute zur schleunigen Hülfe gegen die Bruck hinaus

anführte.»
Bei Nacht musste der Entdecker den Brand sofort auf dem Wächter-Häuslein

melden und ein Wächter begab sich auf die Trommeltour durch die

Strassen der Stadt. Alle Haushaltungen mussten alsdann die Gassen

beleuchten, indem sie «Laternen mit hellbrennenden Kerzen vor die Fenster

henken oder stellen». Zudem wurden alle Stadttore geschlossen und
durch die Torwächter bewacht; niemand durfte die Stadt verlassen und für
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den Eintritt waren nur Handwerker, Scheunenwächter und Leute, die Wasser

herbeischaffen mussten, berechtigt. Die Ratsherren entschieden am

Brandplatze, ob es sich um einen ganz grossen Brand handelte. In diesem

Falle wurde mit den Glocken Alarm geläutet und die Stadttore wurden wieder

geöffnet, wohl um fremde Hilfe einzulassen. Ab 1799 wurde bei einem

Brand in der Stadt mit den Glocken Nr. 4 und 5 geläutet und die vier
Tambouren trommelten durch die Stadt. Trommler Nr. 1 und 2 kreuzweise durch

alle Strassen der Oberstadt; Trommler Nr. 3 und 4 ebenfalls kreuzweise

durch die ganze Unterstadt, wobei alle Trommler bereits von ihrer Wohnung

hinweg zu trommeln hatten! «Samtliche übrige zur Hilff zugebrauchende

Einwohner männlichen Geschlechts, die wenigstens das 16. Altersjahr

erreicht, samt allen Diensten beyderley Geschlechts bey Straff von 5 Ib

also gleich ohne anders zu Hilffe eylen, die Stadt-Eimer, sowohl als ihre

eigenen Haus-Eimer zum Feüer tragen, sich nicht davon wegbegeben, ehe

sie abgelesen und beurlaubet worden. Alle diejenigen Persohnen aber, so

auf den Gassen herum sich büken lassen, ohne etwas zur Hilffe beyzutra-

gen, entweder aufs strengste darzu angehalten oder im untüchtigen Fall

in ihre Häuser gejagt.» Nach dem Brand hat der zuständige Brandmeister

unter der Anwesenheit des Burgermeisters «das Verzeichnis der samtlichen

Einwohner ablesen und die zu helfen beflissen Gewesenen, so wie die jeh

ohnfleissig und ohngehorsamm sich bezeigten, gleich denen gänzlich
abwesenden exacte aufzuschreiben, damit erstere ihres ruhmliche Verhaltens

mit einicher Discretion für das Könftige aufmunteret, die Letzteren

aber, zum Exempel der Trägen scharff bestraft werden».
Als Fluchtorte für die Betroffenen samt Haushabe waren die Kirchen, der

Kirchhof, der Klosterhof sowie die «grossen Gänge» des oberen und unteren

Spitals bestimmt.

Kanton Bern: Vorschriften und Versicherung

Bereits 1806 ist die «Brandversicherungs-Anstalt» des Kantons Bern

gegründet worden, wo jeder Hauseigentümer seine Gebäude freiwillig
versichern konnte. 1832 wurden neu unterschiedliche Prämien je nach der

Bauart der Gebäude eingeführt, «so dass die feuerfeste Bauart in Stein mit

Ziegeldach um das vierfache wohlfeiler versichert wurde als die
feuergefährliche Bauart mit Strohdach».

Die Aufgaben der Feuerwehren zu Stadt und Land waren in der allgemei-
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nen Feuerordnung vom 25. Mai 1819 geregelt, welche punkto Genauigkeit

und Vollständigkeit kaum etwas zu wünschen übrig liess. Die

Vorschriften wurden jedoch vor allem auf dem Lande kaum eingehalten. Aus
diesem Grunde hatten die Oberämter eigene Sachverständige angestellt,
welche die Vorschriften überprüften. 1828 wurde dann erstmals eine
kantonale Feuerspritzen-Musterung durchgeführt, woran 406 Ortschaften mit
541 Feuerspritzen (ohne Stadt Bern mit 54 Spritzen) teilnahmen. Von da

an subventionierte die Staatskasse alle Anschaffungen von Feuerspritzen.
Diese Brandvorschriften wurden in Burgdorf im Polizeireglement von 1829

ergänzt: «Zur Verhütung von Feuersgefahr. Feuerfangende Materialien, als

Spähne, Harz und Kohlen etc. sollen von den Feuerherden entfernt werden,

auch soll niemand mit offenem Licht oder brennenden Tabackpfeif-
fen sich solchen nahen. Es soll keine Glut in offenen Gefässen im Hause

herum oder auf die Gassen getragen werden. In Scheunen, Ställen,
Speichern und Werkstätten von Professionisten, wo Hohlspähnesich befinden,
soll weder geraucht noch Feuer geschlagen werden; auch nicht von
Dachdeckern auf den Dächern. Kinder unter 12 Jahren und Blödsinnige sollen

nicht bey Feuer und Licht allein gelassen werden. Bey den Häusern herum
soll weder geschossen noch Feuerwerk abgebrannt werden. Das Brechen,

Hanf- und Flachsdörren in Häusern, Scheunen und Ställen ist verboten;
ebenso das unvorsichtige Feuern mit Stoppeln und Dingein. Bis die Asche

völlig erkaltet ist, soll selbige nicht in hölzerne Gefässe oder an entzündbare

Orte gelegt werden. Die Hausbesitzer und ihre Mieter sollen mindestens

alle Vierteljahre einmal russen lassen. Die Wiederhandlungen gegen
obige Vorschriften werden mit einer Busse belegt, welche von Liv. 1 bis auf
das Maximum von Liv. 20, je nach dem Grad der Unvorsichtigkeit,
Nachlässigkeit und der daraus entstehenden Folgen steigen kann.»

Organisation der Feuerwehr 1867

Am Anfang der Feuerlöschordnung von 1867 steht: «Jeder männliche
Einwohner der Gemeinde (Aufenthalter oder Niedergelassener) ist verpflichtet,

vom zurückgelegten 18. bis zum zurückgelegten 50. Altersjahre im

Löschkorps der Gemeinde zu dienen». Gleich danach steht jedoch eine

lange Liste mit 17 Gruppen von Personen, welche von dieser Pflicht befreit

sind, so z.B. die Geistlichen, die Inhaber von wichtigen Positionen und
Ämtern wie Gerichtspräsidenten, Ärzte usw. sowie Angestellte der Bahn
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und der Post. Nun folgt die Gliederung des Löschkorps, wobei die Aufgaben

der einzelnen Einheiten in einer separaten «Instruktion» festgehalten
sind. Da wird die durch die Gemeinde angeschaffte Uniformierung wie

folgt geregelt: Ein wollenes oder halbwollenes Oberkleid und Helm tragen
alle Mitglieder des Pompierkorps sowie das Kader des Hülfs- & Arbeiterkorps.

Das Rettungskorps erhält Helm, Gurt und einen Strick, und die Steiger

zusätzlich Beil, Rettungsleine, Kloben mit Fangstrick. Das Kader des

Brenten- & Eimerträgerkorps trägt zum Oberkleid einen Filzhut.

Brenten- und Eimerträgerkorps: Ein Teil der Mannschaft geht mit der Brente,

einem grossen Wasserbehälter, direkt zum Brandplatz. Die übrige Mannschaft

holt die Eimer in den Magazinen und bringt sie zur Brandstätte. Dort

organisiert sie die aus Freiwilligen gebildeten Wasserzüge; das sind Eimerketten

vom Wasserbezugsort zur Brandstelle und zurück.

Rettungskorps: Die «Steiger» sind in der Lage, das brennende Haus über

die Fassade zu erklimmen; zusammen mit der Hülfsmannschaft retten sie

schnell und sicher Menschen und Fahrhabe.

Korpsbestand ca. 300 Einwohner 5'000

Löschkorps der Stadt Burgdorf 1867
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Sicherheitskorps: Es bewacht die geretteten Gegenstände, ist besorgt für
Absperrungen und Verkehrsregelungen, schützt vor «müssigen» Leuten
und Gaffern. Erkennungszeichen ist ein schwarzes Armband mit dem weissen

Buchstaben S.

Hülfs- undArbeiterkorps: Es schafft bei Bränden die einfachen Leitern,
Feuerhaken, Werkzeuge usw. zur Stelle. Eine besondere Funktion haben die

vier Nachtwächter bei Feueralarm in der Nacht. Nr. 1 muss dem Sigristen
beim Läuten der Feuerglocken helfen, Nr. 2 öffnet sämtliche Gerätschaftsmagazine

und beleuchtet diese, Nr. 3 weckt die Tambouren, den
Brandmeister und die Korps-Chefs und Nr. 4 bleibt auf dem Wachtlokal.
Als Feuerlauf wird die Hilfe ausserhalb des Gemeindegebietes bezeichnet.
Ein Wachtmeister und fünf Pompiers bilden mit der Läuferspritze Nr. 3 die

Einheit, welche verpflichtet ist, bei Bränden in der näheren Umgebung bis

zu zwei Stunden von Burgdorf entfernt Hilfe zu leisten. Zusätzlich wird für

grosse Brände alljährlich eine Pikettspritze bezeichnet und für die Zugpferde
wird mit einem Pferdehalter ein Vertrag abgeschlossen.

Löschkorps 1892 (Foto: Nachlass Bechstein im BAB)
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Stab
Feuerwehr-Kommandant (Mayor)

1 Stellvertreter (Hauptmann)
1 Materialverwalter (Hauptm

3 Adjudanten (Uof)
4-6 Alarmbläser

1 Standartenträger

Löschkompagnie
I

Oberstadt

LöschkQmpacjTie
II

Unterstadt

bestehend je aus den
Hydrantenwagen und den

Spritzen der beiden Stadtteile;
LK II inkl. Hydrantenabteilung

des eidg. Alkoholdepots.

pro Kompagnie:
- Stab mit 1 Hauptmann,
1 Lieutenant, 1 Korporal

(Mechaniker).
- pro Schlauchwagen:

1 Wachtmeister, 2 Korporale,
8-10 Mann

- Die Spritzen werden im
Bedarfsfalle von der

Hydrantenmannschaft bedient.

- Die Läuferspritze:
zur Fahrt ausser den Gemeindebezirk

mit 1 Wachtmeister
2 Korporale, 12 Pompiers

Bestand ca. 120

Leiternkorps
eingeteilt in Abt. Oberstadt

und Abt. Unterstadt
1 Lieutenant

2 Wachtmeister
4-6 Korporale
ca. 50 Mann

Sicherheitskorps
eingeteilt in

- Peloton I Oberstadt
Peloton II Unterstadt

1 Hauptmann
2 Lieutenants

2 Wachtmeister
4 Korporale
ca. 30 Mann

Rettungskorps
1 Hauptmann
1 Lieutenant

1 Wachtmeister
5 Korporale
ca.30 Mann

Sappeurkorps
1 Lieutenant

1 Wachtmeister
2 Korporale
ca. 30 Mann

Sanitätskorps
1 Arzt (Chef)

1 Arzt (Stv)
1 Wachtmeister

1 Korporal
6-8 Mann

Feuerwehrpiquet
Grafenscheu ren

1 Wachtmeister
3 Korporale

12-15 Pompiers
20 Drucker

Elektrotechnische
Abteilung

1 Wachtmeister
1 Korporal
4-6 Mann

Feuerwehr-Bestand ca. 350 Einwohner 8'500

Feuerwehr der Stadt Burgdorf 1903
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Organisation der Feuerwehr 1903

Mit der Eröffnung des neuen Casinos 1873 wurde eine spezielle Theater-

Brandwache eingerichtet, welche bis in die 1990er Jahre bestand.

1897 erliess der Kanton Bern ein neues Dekret betreffend die Feuerwehrordnung,

worin er die alte Ordnung von 1819 in Erinnerung rief und
verschiedene Ergänzungen und Erneuerungen anbrachte. 1903 erliess die

Stadt ein neues Reglement über die Organisation der Feuerwehr, früher
Löschkorps genannt. Der Zweck der Wehr wurde mit folgendem Wortlaut

ausgeweitet: «... auch bei Gefährdung von Leben und Gut der Gemeindegenossen

durch Überschwemmungen, Erdbeben, Explosionen usw. ist

Hülfe zu leisten». Die Veränderung in der Organisation brachte neu eine

Feuerwehr-Kommission und einen Feuerwehr-Ausschuss, welche die

Verbindung zwischen dem Gemeinderat und der Feuerwehr bildeten. Die

allgemeine Dienstpflicht für alle Männer vom 18. bis zum 45. Altersjahr wurde
wieder mit einer langen Liste der Nichtdienstpflichtigen ergänzt, darunter
auch die Schüler der höheren Lehranstalten. Das Brenten- und

Eimerträger-Korps und das Hülfs- und Arbeiterkorps gab es nun nicht mehr, dafür
ein neues Leiternkorps, ein Sappeurkorps, ein Sanitätskorps, ein

Feuerwehrpikett Grafenscheuren und eine elektrotechnische Abteilung.

Löschwasser und Hydrantennetz

Der Ausbau der Wasserversorgung wurde nach dem grossen Stadtbrand

von 1865 energisch an die Hand genommen. Schon 1866 erteilte der

Regierungsrat die Bewilligung für den Bau eines Wasserreservoirs im Schlosshof,

welches ein Jahr später gebaut wurde. 1867 erwarb die Stadt von A. Ruef

eine Liegenschaft an der Wynigenstrasse und beauftragte ihn mit der

Einrichtung eines Pumpwerks samt Leitungsnetz für die obere Stadt. Von nun

an wurde das Wasserleitungsnetz mit Hydranten für die Brandbekämpfung
jährlich ausgebaut.

Jahr Leitungslänge km Hydranten Stück Öffentliche Brunnen

1860 - - 6

1900 ca. 8 83 37
1950 44 220 40
2000 72 700 66
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Für abgelegene Bauten, meist Bauernhöfe, erstellte man Feuerweiher. So

bestanden 1960 noch die Weiher Bättwil, Bernstrasse/ Buriguet, Binzberg,

Eggen, Gsteig/EG Gymnasium, Lochbach und Sommerhaus. Die beiden

heutigen Reservoire der Stadt, Färnstu und Pleer, besitzen je 500 m3

Löschreserve.

Feuerwehrmagazin Oberstadt

Kurze Zeit nach dem grossen Stadtbrand erteilte der Regierungsstatthalter
am 18. Dezember 1867 die Bewilligung für die Erstellung eines Feuerwehrmagazins

auf der Hofstatt an der alten Ringmauer. Die Errichtung des

Neubaus, in Sandstein und mit Ziegeln gedeckt, erfolgte im darauffolgenden
Jahr. Mit seiner monumentalen Fassade diente er viele Jahre als Magazin
Nr. 1, bis im Frühjahr 1965 die angrenzende Grabenmauer einstürzte. Das

Feuerwehrmaterial wurde provisorisch in der ehemaligen Sägerei an der

Heimiswilstrasse untergebracht. Bis zur Solennität 1968 wurde die Mauer

wieder aufgebaut und das Magazin abgerissen.

Feuerwehrmagazin Oberstadt um 1900 (Foto: Nachlass Bechstein im BAB)
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Spritzenmannschaft um 1920 (Foto: FWA)

Organisation der Feuerwehr 1939

Im Feuerwehr-Reglement von 1939 wurde die Dienstpflicht neu vom 20.

bis zum 59. Lebensjahr angesetzt. Die Wehr erhielt kleinere und allseitig

ausgebildete Kampfeinheiten und es wurde zwischen einem Friedensbestand

(260 Mann) und einem Kriegsbestand (85 Mann) unterschieden.

Den Grundstock der Wehr bildeten die beiden Löschkompanien, je eine für
die Oberstadt und die Unterstadt. Seit 1930 wurde neu ein Gasschutztrupp

eingeführt, wobei die ersten Rauchmasken bereits 1898 vom Rettungskorps

verwendet worden waren. Die Korps für Rettung, Sicherheit, Leitern,

Sappeurdienste und Sanität gab es nicht mehr, da die entsprechenden
Aufgaben direkt in den beiden Löschkompanien erledigt wurden, welche für
den Einsatz in fünf Alarmgruppen I - V eingeteilt waren. Man sprach neu

vom Brandplatz als dem Ort des Feuers, und von allen Feuerwehrleuten

wurde «pflichtgetreue Arbeit und militärische Manneszucht» verlangt. Bei

Festen, Einquartierungen, Theatervorstellungen oder andern Anlässen

konnte ein Feuerwachdienst, eine sogenannte Brandwache, eingeführt
werden. Der Alarmdienst wurde in Friedenszeiten durch Telefonanrufe, Blasen

der Alarmhörner und Läuten bestimmter Kirchenglocken ausgeführt.
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